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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Waffen in Baden-Württemberg auf wie viele Waffenbesitzer, unter-
teilt zumindest in Jäger, Schützen und Sammler historischer Waffen, registriert
sind;

2. von wie vielen Waffenbesitzern die Waffen seit Einführung der verdachtsunab-
hängigen Kontrolle nach § 36 Absatz 3 Waffengesetz jährlich in Baden-Würt-
temberg verdachtsunabhängig kontrolliert wurden;

3. in welchem Ausmaß die baden-württembergischen Kommunen seit Einführung
der verdachtsunabhängigen Kontrolle Gebühren für diese erheben, flächen-
deckend aufgezeigt mit einer Darstellung der Entwicklung der Gebührenhöhe
in den einzelnen Kommunen unter Berücksichtigung etwaiger gebührenauslö-
sender Tatbestände, wie beispielsweise eines Verstoßes gegen waffenrechtliche
Vorschriften;

4. wie hoch dabei das diesbezügliche jährliche Gesamtgebührenaufkommen in
Baden-Württemberg ist;

5. in wie viel Prozent der Kontrollen Mängel festgestellt wurden, aufgrund derer
Unbefugte einfachen Zugang zu Waffen oder Munition hätten erhalten können;

6. wie oft aus welchen Gründen Gebührenbescheide bzw. Gebührensatzungen von
Gerichten beanstandet wurden;

Antrag

der Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Innenministeriums

Waffen und die verdachtsunabhängige Kontrolle 

von Waffen und Munition nach § 36 Absatz 3 Waffengesetz

in der Praxis

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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7. inwieweit besonderen Umständen – wie der einmaligen Anfahrt – bei soge-
nannten Doppelkontrollen, also Kontrollen von Waffen mehrerer Personen in-
nerhalb einer häuslichen Gemeinschaft, gebührenmäßig Rechnung getragen
wird;

8. wie sich demgegenüber eine rechtmäßige gemeinschaftliche Aufbewahrung
von Waffen gebührenmäßig auswirkt;

9. wie viele illegale Waffen schätzungsweise in Baden-Württemberg existieren;

10. wie viele Straftaten in den letzten vier Jahren in Baden-Württemberg mit lega-
len Waffen begangen wurden, im Vergleich zu Straftaten mit illegalen Waffen,
ausgenommen Taten, die allein wegen Verstoßes gegen waffenrechtliche Vor-
schriften strafbewehrt sind.

03. 12. 2014

Dr. Rülke, Dr. Goll, Dr. Bullinger, 
Dr. Timm Kern, Glück FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Umsetzung des in den letzten Jahren verschärften Waffenrechts verdient eine
besondere parlamentarische Beachtung.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 18. Februar 2015 Nr. 4-1115.0/338 nimmt das Innenministe -
rium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Waffen in Baden-Württemberg auf wie viele Waffenbesitzer, unterteilt
zumindest in Jäger, Schützen und Sammler historischer Waffen, registriert sind;

Zu 1.:

Nach den Angaben des Bundesverwaltungsamts waren am 30. Januar 2015 im
Nationalen Waffenregister für das Land Baden-Württemberg insgesamt 122.365
Waffenbesitzer und insgesamt 705.000 komplette Waffen gespeichert. Darunter
befindet sich folgende Anzahl an Waffenbesitzern und Waffen mit dem waffen-
rechtlichen Bedürfnisgrund Sportschütze, Jäger oder Waffensammler:

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.

Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen 
37.933 Sportschützen 147.887 
35.019 Jäger 196.752 
  1.329 Waffensammler 48.862 
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Die genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der nach § 22 Absatz 3 des Ge-
setzes zur Errichtung eines Nationalen Waffenregisters (NWRG) bis 31. Dezember
2017 durchzuführenden Datenbereinigung. Rund 28 % der im Nationalen Waffen-
register gespeicherten Waffen wurden von den Waffenbehörden noch nicht einem
konkreten waffenrechtlichen Bedürfnis (zum Beispiel Sportschütze, Jäger oder
Waffensammler) zugeordnet. Sie sind in der genannten Anzahl der Waffen der
Sportschützen, Jäger und Waffensammler nicht enthalten.

2. von wie vielen Waffenbesitzern die Waffen seit Einführung der verdachtsunab-
hängigen Kontrolle nach § 36 Absatz 3 Waffengesetz jährlich in Baden-Würt-
temberg verdachtsunabhängig kontrolliert wurden;

5. in wie viel Prozent der Kontrollen Mängel festgestellt wurden, aufgrund derer
Unbefugte einfachen Zugang zu Waffen oder Munition hätten erhalten können;

Zu 2. und 5.:

Nach den Angaben der Waffenbehörden wurden seit Inkrafttreten des geänderten
§ 36 Abs. 3 WaffG am 25. Juli 2009 bis 31. Dezember 2014 landesweit insgesamt
66.460 Waffenbesitzer verdachtsabhängig oder verdachtsunabhängig kontrolliert.
Dies entspricht einem Anteil von rd. 58 %, bezogen auf die Gesamtzahl der Waf-
fenbesitzer am 31. Dezember 2014.

Zu den Kontrollen in den Jahren 2009 bis Ende 2013 wird im Einzelnen auf die
Drucksachen 14/5672, 15/517 und 15/4782 verwiesen. Bei den festgestellten Män -
geln handelt es sich sowohl um unmittelbare Verstöße gegen die Aufbewahrungs-
vorschriften als auch um Verstöße gegen sonstige waffenrechtliche Vorschriften
(z. B. Waffenbesitzer haben den Verkauf einer Waffe der Waffenbehörde nicht
angezeigt oder konnten den Verbleib fehlender Waffen nicht nachweisen). 

3. in welchem Ausmaß die baden-württembergischen Kommunen seit Einführung
der verdachtsunabhängigen Kontrolle Gebühren für diese erheben, flächen-
deckend aufgezeigt mit einer Darstellung der Entwicklung der Gebührenhöhe
in den einzelnen Kommunen unter Berücksichtigung etwaiger gebührenauslö-
sender Tatbestände, wie beispielsweise eines Verstoßes gegen waffenrechtliche
Vorschriften;

Zu 3.:

Von insgesamt 149 Waffenbehörden1 in Baden-Württemberg haben am Stichtag
31. Dezember 2014 insgesamt 85 Behörden Gebühren für Aufbewahrungskon-
trollen nach § 36 Absatz 3 des Waffengesetzes erhoben. Die jeweiligen Gebüh -
rensätze der Waffenbehörden ergeben sich aus der Anlage. Zur Entwicklung der
Gebührenhöhe wird insbesondere auf die Drucksache 15/1425 mit Anlage, in der
die Gebührensätze zum Stichtag 15. März 2012 aufgelistet sind sowie auf die
Drucksache 14/6356 verwiesen. Hinsichtlich der Rechtsgrundlage der Waffen-
behörden zur Erhebung von Gebühren und den fehlenden Möglichkeiten des Lan-

Kontrollzeitraum Anzahl der kontrollierten 
Waffenbesitzer 

Kontrollen mit Mängeln 

25.07.2009 bis 31.12.2009 1.507 46,1 % 
01.01.2010 bis 30.06.2011 14.288 25,7 % 
01.01.2012 bis 31.12.2012 15.535 11,9 % 
01.01.2013 bis 31.12.2013 16.912 10,1 % 
01.01.2014 bis 31.12.2014 18.218 11,1 % 

_____________________________________

1  Die Große Kreisstadt Mühlacker und der Enzkreis haben eine gemeinsame Dienststelle zur
Durchführung des Waffen- und Sprengstoffrechts errichtet.
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des, auf die Gebührenerhebung der Waffenbehörden Einfluss zu nehmen, wird auf
die Stellungnahmen des Innenministeriums zu den Anträgen Drucksache 14/5210
(zu 8.) und Drucksache 14/5672 (zu 4. bis 6.) verwiesen. 

4. wie hoch dabei das diesbezügliche jährliche Gesamtgebührenaufkommen in
Baden-Württemberg ist;

Zu 4.:

Das diesbezügliche jährliche Gesamtgebührenaufkommen in Baden-Württemberg
kann nicht beziffert werden, da viele Waffenbehörden, die Gebühren für Aufbe-
wahrungskontrollen erheben, dazu keine Angaben machen konnten. Im Einzelnen
wird auf die Spalte 4 der Anlage verwiesen.

6. wie oft aus welchen Gründen Gebührenbescheide bzw. Gebührensatzungen von
Gerichten beanstandet wurden;

Zu 6.:

Seit Einführung der verdachtsunabhängigen Aufbewahrungskontrollen ab 25. Juli
2009 wurde die rechtliche Zulässigkeit der Gebührenerhebung für diese Kontrol-
len von den Verwaltungsgerichten wiederholt bestätigt. Nur in zwei Fällen wurde
die konkrete Höhe der von den Waffenbehörden festgesetzten Gebühr beanstandet.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 13. August 2013 den in der
Verwaltungsgebührensatzung der Landeshauptstadt Stuttgart festgesetzten Ge-
bührenrahmen für die Durchführung von verdachtsunabhängigen Aufbewah-
rungskontrollen von 210 Euro bis 420 Euro aufgrund einer mangelhaften Ge-
bührenkalkulation beanstandet. Die in der Gebührensatzung enthaltene Mindest-
gebühr von 210 Euro stand nach Auffassung des Gerichts bei einfachen Fällen in
einem groben Missverhältnis zur behördlichen Leistung und verstoße gegen das
Äquivalenzprinzip. Die Gebührensatzung wurde entsprechend geändert. 

Weiter hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen in der mündlichen Verhandlung
einer Klage am 24. Juni 2014 den streitgegenständlichen Bescheid des Verwal-
tungsverbandes Langenau über die Festsetzung einer Gebühr in Höhe von 100 Euro
beanstandet. Entscheidungserheblich war, dass die Gebührensatzung zum einen
nicht von der dafür zuständigen Verbandsversammlung beschlossen wurde und
die festgesetzte Mindestgebühr nicht mit den im Urteil des Verwaltungsgerichts
Stuttgart vom 13. August 2013 ausgeführten Grundsätzen für die Gebührenkalku-
lation in Einklang stand. Nach Auffassung des Gerichts hätte als Mindestgebühr
allenfalls der Aufwand für einen einfach gelagerten Fall herangezogen werden
dürfen. Der Rechtsstreit wurde nach Rücknahme des Gebührenbescheids für erle-
digt erklärt. Die Gebührensatzung wurde entsprechend geändert.

7. inwieweit besonderen Umständen – wie der einmaligen Anfahrt – bei soge-
nannten Doppelkontrollen, also Kontrollen von Waffen mehrerer Personen inner -
halb einer häuslichen Gemeinschaft, gebührenmäßig Rechnung getragen wird;

Zu 7.:

33 Waffenbehörden haben in ihren Gebührensatzungen oder -verordnungen Ge-
bührenermäßigungen für Aufbewahrungskontrollen bei Waffenbesitzern festge-
legt, die ihre Waffen in einer häuslichen Gemeinschaft aufbewahren. Im Einzel-
nen wird auf Spalte 7 der Anlage verwiesen.

8. wie sich demgegenüber eine rechtmäßige gemeinschaftliche Aufbewahrung von
Waffen gebührenmäßig auswirkt;

Zu 8.:

Fünf Waffenbehörden haben in ihren Gebührensatzungen oder -verordnungen
Gebührenermäßigungen für Aufbewahrungskontrollen festgelegt, bei denen keine
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Beanstandungen festgestellt wurden. Diese Ermäßigung gilt sowohl für die Auf-
bewahrung durch einen einzelnen Waffenbesitzer als auch für die gemeinschaft -
liche Aufbewahrung in einer häuslichen Gemeinschaft. Im Einzelnen wird auf
Spalte 6 der Anlage verwiesen.

9. wie viele illegale Waffen schätzungsweise in Baden-Württemberg existieren;

Zu 9.:

Eine fachlich fundierte Aussage zur Anzahl illegaler Waffen ist nicht möglich.
Hierzu liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. In verschiedenen medialen oder
im Internet publizierten Veröffentlichungen wird die Anzahl der illegalen Schuss -
waffen in Deutschland auf bis zu 20 Millionen geschätzt. Die Quellenangaben
und Grundlagen dieser Schätzungen sind aber wenig belastbar.

10. wie viele Straftaten in den letzten vier Jahren in Baden-Württemberg mit lega-
len Waffen begangen wurden, im Vergleich zu Straftaten mit illegalen Waffen,
ausgenommen Taten, die allein wegen Verstoßes gegen waffenrechtliche Vor-
schriften strafbewehrt sind.

Zu 10.:

Eine im Sinne der Fragestellung exakte Auswertung der Polizeilichen Kriminal-
statistik2 (PKS) ist aufgrund fehlender statistischer Rechercheparameter nicht
möglich. Zwar können verschiedene bei der Tatausführung relevante Tatmittel
ausgewertet werden, die – zumindest überwiegend – vom Waffengesetz (WaffG)
erfasst werden. Eine statistische Differenzierung der Tatmittel in „legal“ und
 „illegal“ ist aber nur bedingt möglich. Speziell bei Schusswaffen3 ist statistisch
 eine Differenzierung nicht durchführbar. So fallen in die Kategorie „Straftaten
mit Schusswaffen“ Straftatbestände unter Mitführen, Drohen oder Schießen mit
einer Schusswaffe. Bei der Verwirklichung bestimmter Straftaten genügt zudem
die bloße Zugriffsmöglichkeit auf eine Schusswaffe oder das Mitführen einer
Schusswaffe, damit gegebenenfalls eine Strafverschärfung eintritt (beispielsweise
nach dem Betäubungsmittelgesetz). Generell ist zu berücksichtigen, dass die Ver-
wendung mehrerer Gegenstände der gleichen Kategorie in einem Einzelfall nur
einmal gezählt wird (Einmalerfassung). Werden mehrere Gegenständen in unter-
schiedlichen Kategorien verwendet, erfolgt eine Mehrfacherfassung.

Das mit diesen Maßgaben generierte Auswerteergebnis – mit Ausnahme bloßer
waffenrechtlicher Verstöße – stellt sich wie folgt dar:

Gall

Innenminister

_____________________________________

2  Die Erfassung erfolgt nach bundeseinheitlichen Richtlinien.
3  Schusswaffen in der vorliegenden Auswertung entgegen dem WaffG nur „Komplettwaffen“.

Jahr 2010 2011 2012 2013 
Straftaten mit „legalen“ Waffen 
(ohne Schusswaffen) 4.165 4.287 4.208 4.148 

Straftaten mit „illegalen“ Waffen 
(ohne Schusswaffen) 237 264 199 174 

Statistisch nicht eindeutig zuordenbare Waffen  
(ohne Schusswaffen) 341 364 344 423 

Straftaten mit Schusswaffen (legal/illegal) 916 936 963 984 
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